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AI1 rage 

der Abgeordneten 'f\.A e t e r und Genossen 
an den Herrn Bundesminl.ster', für Verkehr, 
betreffend tlHucf.(epackverkehr li auf der Arlbergstrecke, 

[' er mangelnde Ausbau der Bundesstraße' 1 tiber den Arlberg 
zwischen 81ud0nz und Landeck p L awlnengefahr"' und sonstige gefährliche 
Verkehrsverhäitniss0 lassen es schon 'selt langem notwendig erschefn f5Jn, ' 

Lastkraftwagen im Huckepackverkehr durch den Arlberg zu be1ördern, 
Ci0S0 Möglichkeit hätteseTt Anfang Oktober dieses Jahres geschaffen 

worden sollen. [' amJ! wäre eil"wm v"ichtlgen V0r'kehrsbedür'fnis Vvenig~ 
stons notdür'ftig F'echnung getragen und den bBB cirle zu~,;ätzlic.~e :':::ln= 
nahmsquelle erschloss0n worden. Nun Ist es leider noch nicht zu diesem 
Curchschleusverkehr g(-)I<omman,was umso bedaueriicher tst, als der 

,Straßenverkehr über den Aribergpaß, bereits zweimal durch Schlecht= 
wettereinbrüche sehr stark beeTl(t~ächtigl und zeitweise, sogar völlig zum 
Erliegen geot"acht wOl~den ist.' 

,Die ,unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrt'1 
Bundesminister für Verkehr die 

A n. f rage I 

1 ) , Bestanden konkrete', Vereir'lbarungen zwlsche"n' den Ös.terrelchlschen Sun= 
• desbahnen und demVorarlberger Speditlonsgewerb€l, ,ab einem bestTmm= 
ten 7eltpurlkt den sogenannten Huckepackverkehr zwischen Bludonz IJnd 
Schönwies auf der Arlbergstrecke zu ermöglichen? 

2} Warum wurden bIsher die Voraussetzungen für die Curchführung des 
Huckepackverkehres auf der Arlbergstrecka noch nicht geschaHen? 

3) ,Bis wann kann mit ',dar Erstellung der notw€lndigenUmschlagseinrich=' 
tungen beiderseits 'des Ar-Ibergs gerechnet werden? ' 

4) Mit welchen monatlichen Einnahmen kann die Bundesbahn vorausstcl)tlich 
rechnan, sobalddfe j-rat'sportmöglichkeltfür Lastkraftwagen geschaffen 
Ist? , , 
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